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Pflegepersonalstärkung und
Pflegepersonaluntergrenzen
Eine kritische Betrachtung

D
as Pflegepersonalstärkungs-
gesetz (PpSG) und die Pflege-
personaluntergrenzenverord-

nung (PpUGV) stellen laut Bundes-
gesundheitsminister Jens Spahn
einen Paradigmenwechsel dar und
sollen deutlich spürbar eine Verbes-
serung des Berufsalltags aller Pflege-
kräfte herbeiführen. Die stationäre
Pflege einem Reformprozess zu
unterziehen, ist keine neue Idee. Der
Pflegenotstand zieht sich schon über
Jahrzehnte hin. Man erinnere sich
hier nur an die Gesundheitsreform
vonUlla Schmidt, explizit das Förder-
programm Pflege aus 2009, welches
17.000 Pflegepersonalstellen inner-
halb von drei Jahren aufbauen und fi-
nanzieren sollte. Nebenprodukt die-
ser Entwicklung war die Implemen-
tierung des Pflegekomplexmaßnah-
menscores. Allerdings scheinen die
Maßnahmen verpufft, denn der Pfle-
genotstand ist immer noch gegen-
wärtig. Nun soll es das Pflegeperso-
nalstärkungsgesetz richten. Die
sechs wichtigsten Pfeiler sind:
1. Schaffung von 13.000 zusätzli-

chen Pflegestellen (volle Refinan-
zierung durch die Kostenträger)

2. Bessere Vergütung von Pflege-
kräften (vollständige Refinanzie-
rung der Tarifsteigerung durch
Kostenträger bei Nachweis, dass
Gelder auch der Pflege zukom-
men, Refinanzierung der Vergü-
tung von Krankenpflegeazubis im
1. Lehrjahr, Finanzierung von Ta-
riflöhnen in der häuslichen Kran-
kenpflege)

3. Verbesserung der Arbeitsbedin-
gungen für Pflegekräfte (Geld für
Leistungen der betrieblichen Ge-
sundheitsförderung, Vereinbar-
keit von Pflege und Beruf soll ge-
fördert werden, Ausbau der Digi-
talisierung in Krankenhäusern
zur Pflegeentlastung (12.000€ pro
Einrichtung)

4. Pflege zu Hause (Erleichterung
des Zuganges zur stationärenme-
dizinischen Reha, Übernahme
derKostendurchKrankenkassen)

5. Pflegepersonaluntergrenzen
(Mindestanzahl von Pflegeperso-
nal pro Station, umVersorgung zu
optimieren)

6. Krankenhausfinanzierung (Fort-
setzung des Krankenhausstruk-
turfonds für vier Jahre)

Ziel des Pflegepersonalstärkungsge-
setzes ist es, Krankenhäuser anzure-
gen, neue Pflegekräfte einzustellen.
Doch woher nehmen? Seit vielen
Jahren hat das Berufsbild Pflege im
Ansehen sehr gelitten. Schlechte Be-
zahlung, schlechte Arbeitsbedin-
gungen, familienunfreundliche
Arbeitszeiten, Erfüllungsgehilfe des
ärztlichen Dienstes ohne viel Eigen-
ständigkeit, kaum sichtbare Lobby-
arbeit der Pflegeverbände. Es könn-
ten noch weitere Argumente aufge-
zählt werden. Diese sind hinlänglich
bekannt und spiegeln sich in den
oben genannten Eckpunkten wider.
Allerdings legt man mit einem Pfle-
gepersonalstärkungsgesetz nicht
einfach einen Schalter um und alles

ist gut. Der Prozess der Pflegekraft-
gewinnungmuss viel früherund teil-
weise an anderer Stelle beginnen
und zwar in der Ausbildung: Warum
werden nurGehälter des ersten Aus-
bildungsjahres refinanziert? Warum
wird die Vergütung der Auszubil-
denden nicht über die komplette
Lehrzeit angehoben? Sind denn die
Krankenpflegeschule und Medizin-
pädagogen auf dem neuesten Stand
des Wissens und der materiellen
Ausstattung? Sind denn überhaupt
genügend Medizinpädagogen im
Einsatz? Sind die Inhalte der Pflege-
ausbildung ausreichend, zielfüh-
rend und praxisorientiert? Werden
Pflegeschülerinnen und Pflegeschü-
ler nach ihren Fähig- und Fertigkei-
ten unterstützt oder gefördert? Wer-
den Pflegeazubis auf Station durch
genügend qualifizierte Fachkräfte
angeleitet oderdienen sienur als bil-
lige Arbeitskraft für Hilfsarbeiten?
Diese Fragen provozieren, sollten
aber auch zum Nachdenken anre-
gen. Ist der Zeitmangel, den die Pfle-
gekräfte unbestritten im Pflegealltag
haben, immer nur auf Personalman-
gel zurückzuführen oder ist es viel-
leicht auch sinnvoll, sich die Prozes-
se in einer Abteilung oder Station
anzusehen, ob es hier nicht noch
Optimierungsmöglichkeiten gibt?

Dies sind Fragen, die es unter ande-
rem zu klären gibt, um eine Ausbil-
dung zur Gesundheits- oder Kran-
kenpflegerin oder zum Gesund-
heits- und Krankenpfleger (allein
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schon dieses Wortungetüm!) attrak-
tiver gestalten zu können.

Eine Auswirkung des Pflegepersonal-
stärkungsgesetzes spüren die deut-
schen Krankenhäuser seit Beginn die-
ses Jahres. Der Fallpauschalenkatalog
in der aG-DRG-Version 2020 mit dem
Pflegeerlöskatalog 2020 ist in Kraft ge-
treten. Durch die Ausgliederung des
Pflegekostenanteils aus der Fallpau-
schale soll sich jetzt der Erlös an der
Erkrankung und dem eigentlichen
Aufwand für die pflegerische Versor-
gung orientieren. Ob sich diese Vorga-
be erfüllt, werden die deutschen
Krankenhäuser amEndedieses Jahres
sehen. Eines ist auf jeden Fall sicher:
Der bürokratische und administrative
Aufwand und damit die Bindung von
Personalressourcen, haben sich auf
jeden Fall erhöht.

Eine weitere zu spürende Auswirkung
ist mit den Pflegeuntergrenzen ver-
knüpft. In bestimmten pflegeintensi-
ven Bereichen werden Quoten für

eine Mindestbesetzung von Pflege-
kräften auf Station vorgeschrieben.
Dies soll die Qualität der Pflege erhö-
hen und die Versorgung der Patienten
verbessern. Das betrifft die Bereiche
Intensivmedizin, Geriatrie, Unfallchi-
rurgie, Kardiologie, Herzchirurgie,
Neurologie, Stroke Unit und neurolo-
gische Frühreha. Hiermuss ein vorge-
gebenes Verhältnis Pflegekräfte zur
Patientenzahl eingehalten werden,
sonst werden Strafzahlungen fällig.
Allerdings scheint in deutschen Kran-
kenhäusern ein gegensätzlicher Effekt
aufzutreten. Auf der einen Seite stel-
len die festgelegten Grenzen eine Ent-
lastung des Pflegepersonals dar, auf
der anderen Seite werden Betten de-
aktiviert, um die Anforderungen der
Pflegepersonaluntergrenzenverord-
nung einhalten zu können. Dies führt
langfristig zu einer Reduzierung deut-
scher Krankenhausbetten. Außerdem
können bei gleichbleibender Perso-
nalanzahl weniger Patienten versorgt
werden. Dies wiederum widerspricht
dem wirtschaftlichen Grundsatz der

Krankenhäuser, eine hohe Bettenaus-
lastung zu fahren.

Aktuell werben sich die Kranken-
häuser dabei mit Kopfprämien die
Pflegekräfte gegenseitig ab. Und die
Kostenträger haben schon Beitrags-
erhöhungen für das nächste Kalen-
derjahr angekündigt. Ob das im Sin-
ne des Erfinders war!?!$
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